
Verordnung

zum Schutze von Landschaftsteilen in der

Gemeinde Schwarmstedt

Aufcrund der § 5 und 19 des Ruichsnaturschutzgese-i;zes vom
26.6.1955 (.2..G31. I 821) in der Fassung des Dritten :dade-
rungsgesetzes vom 20.1.1938 (2GB1. I S. 36) sowie des § 13
der Durchführungsverordnung vom 31.10.1935 (2GBl. S. 1275)
wird gemäß § 3 der rev. Deutschen Gemeindeordnung mit 1,Jr-
mchtigung des Herrn Ue,-,;ierungsräsidenten in Luneburg als
Höhere Naturschutzbehörde für den Bereich der Gemeinde
Schwarmstedt (Landkreis Pallingbostel) folgendes verordnet:

cl
Die in der Landschaftsschutzkarte für den Landkreis Fulling-
bostel mit grüner Farbe eingetragenen Landschaftsteile im
Bereich der Gemeinde Schwarmstedt werden in dem Umfang, der
sich aus der .intragung in die Landschaftsschutzkarte er-
gibt, dem Schutze des Reichsnaturschutzgesetzes unterstellt.

2

Es ist verboten, innerhalb der in der Landschaftsschutzkarte
kenntlich gemachten Landschaftsteile Veränderungen vorzuneh-
men, die geeignet sind, die Inatur zu schädigen, den Naturge-
nu.E zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstal-
ten.
Hierunter fällt die Anlage von Bauwerken aller Art, Verkaufs-
buden, Zelt- und Lagerlätzen, ild11- und Schuttplützen sowie
das nbringen von Inschriften u. dergl.

03
Die Besitzer oder Nutzungsberechtigten der mit dieser Verord-
nung unter Landschaftsschutz gestellten Gebiete sind ver-
pflichtet, Schäden oder Mängel im Landschaftsschutzgebiet der
Naturschutzbehörde zu melden.

P• h

.Lusnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung können von
der unterzeichneten Naturschutzbehörde in besonderen Fällen
zugelassen werden.

• n

Her den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird
nach den §i[;- 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und dem
16 der Durchführunsverordnung bestraft.
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§ 6

Diese Verordnung tritt Rm Tage nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Regierung in Lüneburg in Kraft.

Fallinc;bostel, den 26. Juni 1958

Im Auftrage
des Kreistages

des Landkreises FallinL;bostel
als untere Naturschutzbehörde

(Kreistagsabgeordneter)


